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I. Aufgabenstellung 

 

Im Bereich der geplanten Flächennutzungsplanänderung in Lichterfelde-Süd befinden sich nach 

derzeitigem Kenntnisstand zahlreiche Fortpflanzungs- und Überwinterungsstätten 

verschiedener besonders und streng geschützter Arten sowie einige nach § 30 BNatSchG 

geschützte Biotope. Ebenso wird die Umsetzung der durch die FNP-Änderung vorbereiteten 

Planung auf den nachfolgenden Planungsebenen voraussichtlich zum Verlust an Biotopflächen 

und Wald sowie zur Neuversiegelung von Boden in nicht unerheblichen Umfang führen. 

Ziel dieser Untersuchung ist es, die Dimension des Eingriffs in die Umweltschutzgüter und die 

Betroffenheit von Verbotstatbeständen des Artenschutzes und von nach § 30 BNatSchG 

geschützten Biotopen entsprechend der Ebene des Flächennutzungsplans grob zu erfassen. 

Maßgebend für die Flächenabgrenzung war eine vom Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf 

beauftragte naturschutzfachliche Studie aus dem Jahr 2012, in der die Naturverträglichkeit 

unterschiedlicher Varianten bebaubarer Flächen geprüft wurde und auf deren Grundlage die 

potentiellen Bauflächen weiter konkretisiert wurden. Nach der Erfassung der Eingriffsdimension 

und der artenschutzrechtlichen Betroffenheit werden dann, wiederum dem Detaillierungsgrad 

der FNP-Ebene entsprechend, Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen untersucht. Als 

Ergebnis der Eingriffs- und artenschutzrechtlichen Folgenabschätzung der FNP-Änderung wird 

dargestellt, ob und wie die Umsetzung von Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen im 

Rahmen nachfolgender Planungs- und Genehmigungsverfahren erfolgen kann, so dass der 

Umsetzung der FNP-Änderung keine unüberwindbaren tatsächlichen oder rechtlichen 

Hindernisse im Weg stehen. 
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II. Eingriffsfolgenabschätzung 

Die Eingriffsfolgenabschätzung erfolgt entsprechend der Umweltschutzgüter. 

 

II.1 Boden / Wasser 

II.1.1 Bestandssituation 

Bei den Böden des ehemaligen Truppenübungsplatzes handelt es sich vorwiegend um 

Aufschüttungsböden aus mittel bis stark schluffigen Sanden.  Sie zeigen deutlich den 

anthropogenen Einfluss auf das Gelände in der Vergangenheit. Die Böden wurden in der 

Vergangenheit nicht nur überlagert, sondern ebenfalls durchmischt. Es fand eine 

Durchmischung der ursprünglichen Substrate mit technogenem Material statt. Die Überlagerung 

der Böden fand oftmals durch die Aufschüttung von carbonathaltigen Bausanden und Bauschutt 

statt. Die künstlichen Aufschüttungen sind fast im gesamten Areal anzutreffen und auf ihnen 

haben sich relativ junge Böden gebildet. Im horizontalen Wechsel der Bodenschichten werden 

die verschiedenen Auftragsphasen verdeutlicht.  

Eine Besonderheit des Arbeitsgebietes liegt darin, dass die Böden größten Teils sehr stark 

verdichtet sind. Die Bohrungen konnten meist nicht tiefer als bis zu einem Meter erfolgen, da 

vermutlich Bauschutt aus Beton oder ähnlichem Material im Untergrund lagern. Die 

Bodenversiegelung (Versiegelungsgrad) liegt laut Umweltatlas Berlin (SENSTADTUM 2012, Karte 

01.02) im nördlichen und nordwestlichen Bereich bei 21 - 40 % und im Restgebiet bei weniger 

als 5 %. Gemäß dem Bodengutachten von MAKKI et al. (2014) beträgt der durchschnittliche 

Versieglungsgrad ca. 10,5 %. Durch die zumeist sandigen Böden besitzt das Gebiet eine hohe 

Bedeutung für die Grundwasserneubildung. 

Die Wasserverhältnisse werden sowohl durch einen Hauptgrundwasserleiter in den 

saaleeiszeitlichen Sedimenten als auch durch einen schwebenden Grundwasserspiegel in den 

bodennahen Horizonten charakterisiert. Gemäß aktueller Daten des Umweltatlasses Berlin 

(SENSTADTUM 2010, Karte 02.07) zum Flurabstand des Grundwassers weisen größere Flächen 

im Nordosten und Osten, im Bereich des Reiterhofgeländes sowie im Südwesten (Bereich 

Senatslagerfläche) einen Grundwasserflurabstand von 15 - 20 m auf. Im restlichen 

Untersuchungsgebiet liegen die Werte zwischen 20 und 40 m. Die angegebenen Werte 

beziehen sich auf den Hauptgrundwasserleiter und sind relativ hoch, weil das gesamte Gebiet 

zu den Bereichen mit gespanntem Grundwasserleiter zählt. Das Grundwasser dieser Schichten 

fließt von Südost nach Nordwest in Richtung Teltowkanal. 

Der temporär schwebende Grundwasserleiter hingegen wird von seitlichen Zuflüssen und 

Niederschlägen gespeist und unterliegt daher starken Schwankungen. Im Rahmen von 

Bohruntersuchungen wurden stärker durchfeuchtete bis nasse Bereiche festgestellt, die 

mehrheitlich in einer Tiefe von 4 - 8 m unterhalb der Geländeoberkante liegen. Eine 

Beeinflussung der Feuchteverhältnisse des Oberbodens ist nur in geringmächtig aufgefüllten 

Bereichen zu erwarten. 

 

II.1.2 Planung 

Die Flächennutzungsplanänderung beinhaltet Bauflächenausweisungen, die auf den 

nachfolgenden Planungsebenen eine Neubebauung und damit auch zusätzliche Versieglungen 

möglich machen. Insgesamt ist vorgesehen, im Flächennutzungsplan ca. 39 ha als Bauflächen 

auszuweisen, die verbleibenden ca. 57 ha werden als Grünfläche dargestellt. 
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Abbildung 1: Versiegelung im Bestand und Darstellung der Bauflächen  
gemäß FNP (Stand vom 13. Januar 2015) 

 

Die von zukünftiger Bebauung betroffenen Flächen sind im Bestand insgesamt bereits zum Teil 
versiegelt. Die nördlichen Teilbereiche (Gesamtfläche 16 ha) weisen einen Versieglungsgrad 
von ca. 35 % auf, die südlicheren Teilbereiche (23 ha)  von ca. 5 % (vgl. Abb. 1). Die 
Flächennutzungsplanänderung schafft die Grundlage für eine zusätzliche Bebauung und 
Versiegelung, die dann auf den nachfolgenden Planungsebenen konkretisiert werden. Durch 
die zu erwartende Neuversiegelung ist von einer negativen Wirkung auf das Schutzgut Boden 
auszugehen. Der Boden verliert seine natürlichen Funktionen zur Regulierung von 
Stoffkreisläufen, als Lebensraum für Bodenlebewesen und als Vegetationsstandort. 

Durch die mögliche Neuversieglung werden Flächen verloren gehen, die eine große Bedeutung 
für die Grundwasserneubildung besitzen, außerdem wäre eine Versickerung des 
Niederschlagswassers auf diesen Bauflächen nicht mehr möglich. Die zukünftige Versickerung 
des Siedlungswassers erfolgt deshalb durch ein Regenwassermanagement auf unversiegelten 
Flächen der sogenannten Grünen Mitte – Lichterfelder Weidelandschaft, das anfallende 
Regenwasser kann folglich auch zur Stabilisierung des Wasserhaushaltes der südlich 
gelegenen Amphibiengewässer verwendet werden. 

Für die Berechnung des Ausgleichsbedarfes durch Neuversiegelung wird eine vergleichsweise 
niedrige  Gesamt-GRZ von 0,4 (entspricht einem Versiegelungsgrad von 40 %) angesetzt, da 
die potentielle Bauflächen auch siedlungs- und wohnungsnahes Grün sowie Hausgärten 
beinhalten. 
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Tabelle 1: Berechnung der Bodenversieglung in Bestand und Planung 

 

 

Ausgegangen wird für die Bauflächen von einer geplanten maximalen Grundflächenzahl von 0,4 
(Versiegelungsgrad von 40 %) zuzüglich der maximal möglichen Überschreitung von 50 % 
(nach § 19 Abs. 4 BauNVO). Gemäß der Berechnung der Differenz aus Bodenversiegelung im 
Bestand und in der Planung ergibt sich ein Kompensationsbedarf von 8,8 ha bei einer GRZ von 
0,4 (bzw. von 16,6 ha bei einer GRZ von 0,6). 

 

Vermeidung 

Das größte Vermeidungspotential bezüglich der Neuversiegelung besteht aufgrund der 
geringen Versiegelung im Bestand von 5 % in den südlichen Bereichen der beiden östlich 
(4,4 ha) bzw. westlich (8,5 ha) verlaufenden Baufelder. 

 

Ausgleich 

Bei einer vollständigen Umsetzung der Planung mit einer Neuversieglung von 60 % des 
geplanten Baulandes ergibt sich ein Ausgleichserfordernis von bis zu 16,6 ha. Dies kann durch 
die Entsiegelung einer gleichgroßen Fläche im Rahmen der gesamtstädtischen 
Ausgleichskonzeption erfolgen. 

 

 

  

Gesamtfläche ha % Realversiegelung 
(ha) 

39 100 -- 

Bestand 

Versiegelt zu 35 % 16 41 5,6 

Versiegelt zu 5 % 23 59 1,2 

Summe 6,8 

Planung 

Versiegelt zu 40 % (60 %) 39 100 15,6 (23,4) 

Neu versiegelte Fläche 
(Differenz 
Bestand/Planung) 

  

8,8 (16,6) 
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II.2 Klima 

Durch den vollständigen Verzicht auf die Bebauung des mittleren Grünstreifens zwischen den 

beiden östlich bzw. westlich gelegenen Baufeldern ist der weitreichende Austausch von Kaltluft 

in die dicht bebauten Bereiche im Norden des potentiellen Baugebietes weiterhin möglich. 

Weitere stadtklimatische Auswirkungen der FNP-Änderung können auf den nachfolgenden 

Planungsebenen bewältigt werden. 

 

II.3 Mensch, Landschaft, Kulturgüter 

Bei der Umsetzung der FNP-Änderung auf den nachfolgenden Planungsebenen kommt es zu 

keinen erheblichen Auswirkungen auf Kultur- und Sachgüter, der bisher nicht zugängliche 

Landschaftsraum wird erfahrbar und Freiraumbezüge und -verbindungen können geschaffen 

sowie Landschaftsbildbezüge berücksichtigt werden. Allerdings überprägt die geplante 

Bebauung erhebliche Teilflächen der Weide- und Gehölzlandschaft von besonderer Attraktivität 

für den Menschen. Diese Beeinträchtigung des Landschaftsbildes auf ca. 21 ha muss im 

Rahmen der Eingriffs- und Ausgleichskonzeptionierung kompensiert werden. Der 

Kompensationsbedarf des überprägten Landschaftsbildes kann möglicherweise synergetisch 

mit der Kompensation der Biotope und weiteren artenschutzrechtlichen Maßnahmen erfolgen 

(siehe Kapitel II.4, III und IV). 

Weitere Beeinträchtigungen, wie z.B. Lärm durch eine zukünftige Erschließung (Verkehr), 

Naherholung und gewerbliche Nutzung können ebenfalls auf den nachfolgenden 

Planungsebenen bewältigt werden. 
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II.4 Biotope 

Entsprechend den Darstellungen des FNPs werden zwei nach § 30 BNatSchG geschützte 

Biotope zumindest teilweise überprägt: der Reiterpfuhl im Nordwesten und zwei 

Trockenrasenflächen (Heidenelken-Grasnelkenflur) im östlichen bzw. westlichen Teil. Diese 

Beeinträchtigungen können über Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen im Rahmen der 

Kompensation des Eingriffes auf den nachfolgenden Ebenen allerdings vermieden werden. Bei 

einer Beeinträchtigung der beiden Pfuhle ist außerdem eine Ausnahmegenehmigung für diese 

wasserrechtlich geschützten Kleingewässer einzuholen. 

 

Abbildung 2: Inanspruchnahme von nach § 30 BNatSchG geschützten Biotopen   
(Kartengrundlage ist die Biotopkartierung von CHRISTOPH & KÖSTLER, 2013) 

 
 

Neben den nach § 30 BNatSchG geschützten Biotopen werden durch das Vorhaben auch nicht 
besonders geschützte Biotope überprägt. Diese Inanspruchnahme von Biotopflächen muss im 
Rahmen der Eingriffs- und Ausgleichsregelung auf nachfolgender Planungsebene vermieden 
bzw. kompensiert werden. Folgende Tabelle stellt den Biotopverlust nach den übergeordneten 
Biotoptypen dar. Das genaue Ausgleichserfordernis muss im nachgeordneten Bebauungsplan-
verfahren nach dem Verfahren zur Ermittlung und Bewertung von Eingriffen im Land Berlin 
ermittelt werden. Der Flächenbedarf ohne Berücksichtigung der Waldflächen beträgt ca. 25 ha. 
Dabei ist zu beachten, dass einerseits ein Teil der Kompensation auch innerhalb des 
Baugebietes erfolgen kann und andererseits der Ausgleich der Biotopflächen auch mit dem 
Ausgleich anderer Schutzgüter kombinierbar ist (z.B. Bodenentsiegelung, Neuschaffung von 
Habitatflächen für die Fauna). Eine Bewertung der Waldflächen erfolgt im folgenden Kapitel. 
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Tabelle 2: Ausgleichserfordernis der Biotope 

Biotopnummer Biotoptyp Ausgleichserfordernis 

02 Gewässer 0,03 ha 

03 Anthropogene Rohbodenstandorte und 
Ruderalfluren 

7,4 ha  

05 Gras- und Staudenfluren 6,6 ha  

07 Laubgebüsche, Feldgehölze, Alleen, 
Baumreihen, Baumgruppen 

3,2 ha  

08 Wald  7,5 ha  

10 Biotope der Grün- und Freiflächen 0,23 ha  

Geschützte Biotope (nach § 30 BNatSchG) 

02132 Reiterpfuhl 297 m² 

05121221 Grasnelken-Heidenelkenflur 834 m²  
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III. Waldflächen 

Das LWaldG Bln enthält Regelungen zur Erhaltung des Waldes und Hinweise zu der Vielzahl 
von wichtigen Schutz-, Nutzungs- und Erholungsfunktionen, die ein Wald erfüllen kann. Nach 
§ 6 des LWaldG Bln ist Wald grundsätzlich zu erhalten. Eine Kernregelung besteht darin, dass 
Wald nach § 6 Abs. 1 LWaldG Bln nur mit Genehmigung der Behörde Berliner Forsten gerodet 
und in eine andere Nutzungsart umgewandelt werden darf. Wald im Sinne dieser Gesetze ist 
jede mit Forstpflanzen bestockte Grundfläche (§ 2 LWaldG Bln). Als Richtgröße für den 
Mindestumfang der Grundfläche einer als Wald einzustufenden Fläche ist von einer 
Flächengröße von 0,2 ha auszugehen (vgl. Abgeordnetenhaus Berlin, Drucksache 15/2440). 
Das Untersuchungsgebiet beinhaltet mehrere Teilbereiche, die von den Landesforsten als 
Waldfläche eingestuft wurden (Abbildung 3). Demnach ist den Vorgaben des LWaldG Bln in 
Kombination mit dem Leitfaden „Waldumwandlung und Waldausgleich im Land Berlin“ Folge zu 
leisten. 

 

Abbildung 3: Darstellung der Waldflächen in Lichterfelde-Süd gemäß 
 Mitteilung der Berliner Landesforsten (2014) 

 

Die Berechnung der Inanspruchnahme von Waldflächen bei der Umsetzung der 
Flächennutzungsplanänderung erfolgt über ein Geoinformationssystem (GIS) und auf 
Grundlage der aktuellen Biotopkartierung von CHRISTOPH & KÖSTLER (2013) sowie der ersten 
Abgrenzung der relevanten Flächen durch die Landesforsten (2014).  

Insgesamt befinden sich auf der Fläche (ohne die sich im Eigentum der Bahn befindlichen 
gehölzbestandenen Flächen der Südspitze) demnach ca. 17,5 ha Wald, nach vorliegender 
Planung können z.B. durch Integration in das Bebauungskonzept gemäß den Regelungen des 
LWaldG Berlin hiervon mehr als 10,2 ha erhalten werden. Zur Bemessung des flächenmäßigen 
Kompensationserfordernisses wird die betroffene Waldfläche im Folgenden überschlägig 
gemäß dem Waldleitfaden Berlin, Band 2 (SCHMIDT-EICHSTAEDT et al. 2014) anhand seiner 
Schutz-, Erholungs- und Nutzfunktion bewertet. Eine exakte Bewertung der betroffenen 
Waldflächen findet im weiteren Verfahrensverlauf auf der nachfolgenden Planungsebene statt.  

Wald  

 

Kein Wald 
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III.1 Schutzfunktion der Waldflächen 

Gewässerschutz 

Die Wasserschutzfunktion wird über den Grundwasserschutz, den Wasserhaushalt und die 
Oberflächengewässer bewertet. Für den Grundwasserschutz werden die Lage der Fläche in 
einer Trinkwasserschutzzone und die Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers 
beurteilt.  

 

Abbildung 4: Verweilzeit des Sickerwassers in der ungesättigten Zone (Umweltatlas 2003) 

 

Die Waldflächen befinden sich nicht in einer Trinkwasserschutzzone. In der FIS-Broker-Karte 
„Verweilzeit des Sickerwassers in der ungesättigten Zone“ (Abbildung 4) ist die 
Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers mit „gering“ (dunkelgrün) bzw. „sehr gering“ 
(hellblau) bewertet, so dass die Fläche insgesamt eine geringe Bedeutung für den Grundwas-
serschutz trägt (1 Punkt). 

Für die Bewertung des Wasserhaushaltes wird die FIS-Broker-Karte „Versickerung aus 
Niederschlägen“ (Abbildung 5) verwendet. Mit einer Versickerung von > 150 mm/a bzw. > 200 
mm/a hat die Fläche eine allgemeine bzw. geringe Bedeutung für den Wasserhaushalt 
(1 Punkt).  
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Abbildung 5: Versickerung aus Niederschlägen (Umweltatlas 2012) 

 

Die betroffenen Waldflächen grenzen zwar direkt an einige Klein- und Kleinstgewässer (wie z.B. 
dem Reiterpfuhl) an, aufgrund der Eutrophierungswirkung auf einer sonst ungedüngten Fläche 
wirkt sich diese Nähe zu den Kleingewässern eher negativ aus, was die weit vorangeschrittene 
Verlandung der Gewässer deutlich macht. Aus diesem Grund ergibt sich nur eine allgemeine 
Bedeutung der Waldflächen für den Schutz von Oberflächengewässern (1 Punkt).  

In der Aggregation erhält die Gewässerschutzfunktion den höchsten bei den 
Bewertungskriterien erzielten Punktwert. Dieser beträgt 1 Punkt.  
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Bodenschutz 

Die Bodenschutzfunktion des Waldes wird über die Erosionsgefährdung durch Wasser und die 
Schutzwürdigkeit der Bodenfunktionen bewertet.  

Bei der geplanten Eingriffsfläche handelt es sich vorwiegend um ebenes Gelände, so dass die 
Erosionsgefährdung durch Wasser sehr gering ist. Der Wald hat demnach keine Bedeutung für 
den Erosionsschutz gegen Wassererosion (0 Punkte).  

In der FIS-Broker-Karte „Planungshinweise zum Bodenschutz 2010“ (Abbildung 6) sind die 
südlichen Teilflächen dem Bereich schutzwürdiger Böden (Vorrang 1, geringste 
Versiegelungsklasse) zugeordnet. Für den Schutz der Bodenfunktionen haben die Waldflächen 
damit eine erhöhte Bedeutung (4 Punkte).  

 

Abbildung 6: Planungshinweise zum Bodenschutz (Umweltatlas 2010) 

 

Nach der Regel für die Aggregation wird der höchste Wert für die Bodenschutzfunktion 
gewertet, die demnach 4 Punkte erhält.  

 

Immissionsschutz 

Die Waldfläche liegt an keiner Emissionsquelle oder schutzbedürftigen Nutzung. Daher kommt 
der Waldfläche für den Immissionsschutz derzeit keine Bedeutung (0 Punkte) zu. Es ist zu 
beachten, dass bei Umsetzung der Planung dem im Westen an der Bahntrasse gelegenen 
Wald eine Immissionsschutzfunktion für das zukünftige Wohngebiet zukommt. 

 

 

Versiegelungsgrad nach 
Versieglungsklassen 
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Sichtschutz 

Aufgrund der Stadtrandlage der Fläche und der stark eingeschränkten Zugänglichkeit können 
die Waldflächen aktuell keinen Beitrag zum Schutz vor einer visuellen Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes leisten. Die Waldflächen haben also keine Bedeutung (0 Punkte) für den 
Sichtschutz. 

 

Verbesserung des lokalen Kleinklimas, allgemeiner Klimaschutz 

Die Flächen befinden sich zum größten Teil in einem Bereich, der als Raum mit sehr hoher 
stadtklimatischer Bedeutung charakterisiert ist (grüne Fläche). Darüber hinaus kommen weitere 
Waldflächen in Bereichen mit einer geringen bis mäßigen bioklimatischen Belastung vor 
(orange Fläche). Daher haben die betroffenen Waldflächen eine erhöhte Bedeutung für den 
Klimaschutz und wird mit 8 Punkten bewertet.  

    

 

 

 

Abbildung 7: Planungshinweise Stadtklima (Umweltatlas 2005) 

 

Biotopschutz 

Der Wert des Bestandes für die Biotopschutzfunktion wird über die Lebensraumfunktion und 
das Wertpotenzial für die Biotopentwicklung bewertet.  

Der Bestand ist einschichtig mit einer Baumartenzusammensetzung aus Robinie (Neophyt) und 
heimischen Baumarten. Es gibt teilweise Vorkommen von Totholz, einige Biotopbäume und 
auch Saumstrukturen. Damit hat die Fläche eine erhöhte Bedeutung für die Funktion als 
Lebensraum für Tiere und Pflanzen (4 Punkte).  
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Das Bestandsalter wird auf ca. 15 bis 25 Jahre geschätzt. Die Fläche liegt nicht in einem 
Schutzgebiet nach Naturschutzrecht, enthält keine Lebensraumtypen nach FFH-Richtlinie und 
keinen gesetzlich geschützten Biotop. Damit hat das Wertpotenzial für die Biotopentwicklung 
eine allgemeine Bedeutung (1 Punkt).  

Nach der Regel für die Aggregation wird der höchste Wert für die Bioptopschutzfunktion 
gewertet, die demnach 4 Punkte erhält.  

 

Erhöhte Schutzfunktion des Waldes  

Für die in § 10 LWaldG zugewiesene Schutzfunktion des Waldes erhält der Bestand pauschal 
zusätzlich 3 Punkte.  
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III.2 Erholungsfunktion der Waldflächen 

Zugänglichkeit der Fläche 

Die Teilflächen sind nicht oder nur potentiell öffentlich zugänglich und in der Mehrzahl nicht 
durch Wege erschlossen, was im Bereich der Zugänglichkeit zu einer mittleren Bedeutung (5 
Punkte) führt. 

 

Freiheit von Erholungswert mindernden Vorbelastungen 

Der Verkehrslärm, der von der Verbindungsstraße ausgeht, entspricht auf der 
Waldumwandlungsfläche der für eine Großstadt üblichen Hintergrundbelastung. Damit hat die 
Fläche bezogen auf die Vorbelastungen eine mittlere Bedeutung (5 Punkte) für die 
Erholungsfunktion des Waldes.  

 

 

 

 

 

 

Abbildung 8: Erholung und Freiraumnutzung (Landschaftsprogramm 2006) 

 

 

Versorgung mit öffentlichen Freiflächen:   nicht/unterversorgt 

Anforderungen an den öffentlichen Freiraum unter Berück-                                                  
sichtigung sozialräumlicher und demographischer Daten:  hoch 

Privater/ halböffentlicher Freiraum:    minimal - durchschnittlich 

 

Sonstige Freiflächen  

(Entwickl. erholungswirksamer Freiraumstrukturen;  Verbesserung d. Nutzungsmöglichkeiten) 

 

Feldflur/ Wiese  

(Verbesserung der Erholungseignung; Verlagerung störender und untypischer Nutzungen; 
Sicherung und Entwicklung der Landschaftsräumlichen Zusammenhänge sowie der typischen 
Nutzungen und Strukturelemente) 

 

Nutzungsänderung gemäß Flächennutzungsplan 
Anforderung an Wohnquartiere 

o Anlage zusammenhängender Grünflächen/ Parkanlagen mit vielfältigen 
Nutzungsmöglichkeiten (wohnungs- und siedlungsnahes Grün) 

o Anlage nutzbarer privater und halböffentlicher Freiräume 
o Anbindung/ Verknüpfung mit übergeordneten Grünzügen 
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Freiflächenversorgung umliegender Siedlungen 

Die Waldfläche hat eine erhöhte Bedeutung (7 Punkte) als Erholungsfläche für die Umgebung. 
Ihre Lage befindet sich im Einzugsbereich (= 1.500 m – Radius) der Thermometersiedlung im 
Norden, eines mit Grünflächen deutlich unterversorgten Gebietes (Dringlichkeitsstufe II gemäß 
LaPro; siehe Abbildung 8). 

 

Landschaftsbild 

Die Waldflächen liegen in einem Landschafts- oder Siedlungsraum mit besonderer 
Bedeutungfür Maßnahmen der Halboffen- und Offenlandschaft (Abbildung 9). Sie haben 
demzufolge für das Landschaftsbild eine allgemeine Bedeutung (3 Punkte). 

   

Abbildung 9: Landschaftsbild (Landschaftsprogramm) 

  

Landschafts- oder siedlungsraumtypische Grün- 
und Freifläche/ Vegetationsbestand 

 

Prägende oder gliedernde Grün- und Freifläche 

 

Städtischer Übergangsbereich mit 
Mischnutzungen 

 

Kulturlandschaftlich geprägter Raum 

 

Stadtbrache 

 

Graben, Kleingewässer oder Pfuhl 

 

 

Erhaltung und Entwicklung typischer Elemente 
des Landschaftsbildes und Beseitigung von 
Landschaftsbildschäden 
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III.3 Nutzfunktion der Waldflächen 

Produktivität des Standortes 

Da die Waldfläche keine eingerichtete Forstfläche ist, hat sie keine Bedeutung für eine 
besondere Produktivität (0 Punkte).  

 

Besonderer Holzwert / Güte der Bestockung 

Mit einem Brusthöhendurchmesser (BHD) der Gehölze von durchschnittlich 40 - 70 cm in den 
Altbeständen und einem BHD von durchschnittlich 20 – 40 cm in den jüngeren Beständen ist 
der Bestand von erhöhter bzw. mittlerer Bedeutung für den Holzwert (3 Punkte).  

 

Besondere Nutzungen des Standortes 

Der untersuchte Standort ist weder eine Fläche für die Gewinnung von Saatgut noch Teil einer 
forstlichen Versuchfläche und damit ohne Bedeutung für besondere forstliche Nutzungen (0 
Punkte).  

 

Allgemeine forstwirtschaftliche Bedeutung  

Die betroffene Fläche hat keine besondere wirtschaftliche Bedeutung (0 Punkte). 
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III.4 Gesamtkompensationsbedarf für Waldflächen 

Aus Tabelle 3 geht der überschlägig berechnete Kompensationsfaktor für den Wald hervor, er 
beträgt 4,3 (Gesamtwert geteilt durch zehn, gemäß Waldleitfaden Berlin). Bei einem 
tatsächlichen Waldverlust von 7,3 ha ergibt sich somit für die betroffenen Waldbestände in 
Lichterfelde-Süd ein gesamter Kompensationsbedarf von ca. 31 ha. 

 

Tabelle 3: Zusammenfassung der Kompensationsfaktorenberechnung für den Waldausgleich 

Bewertung der Schutzfunktion 

Bewertungskriterium Mindest-
punktwert 

Maximal-
punktwert 

Erzielter 
Punktwert 

Gewässerschutz gesamt 1 5 1 

Grundwasserschutz 0 5 (1) 

Wasserhaushalt 1 5 (1) 

Oberflächengewässer 0 5 (1) 

Bodenschutz gesamt 0 5 4 

Erosionsgefährdung durch Wasser 0 5 (1) 

Schutzwürdigkeit der Böden 0 5   (4) 

Immissionsschutz 0 5 0 

Sichtschutz 0 5 0 

Klimaschutz 5 10 8 

Biotopschutz gesamt 1 5 4 

Lebensraumfunktion 1 7 (4) 

Wertpotential für die Biotopentwicklung 1 7 (1) 

Erhöhte Schutzfunktion nach § 10 LWaldG 3 3 3 

Gesamtwert Schutzfunktionen 10 40 20 

Bewertung der Erholungsfunktion 

Bewertungskriterium Mindest-
punktwert 

Maximal-
punktwert 

Real-
punktwert 

Zugänglichkeit der Fläche 0 10 5 

Freiheit von Erholungswert mindernden 
Vorbelastungen 

0 10 5 

Freiflächenversorgung umliegender Siedlungen 0 10 7 

Landschaftsbild 0 10 3 

Gesamtwert Erholungsfunktionen 0 40 20 

Bewertung der Nutzfunktion 

Bewertungskriterium Mindest-
punktwert 

Maximal-
punktwert 

Real-
punktwert 

Produktivität des Standortes 0 5 0 

Holzwert / Güte der Bestockung 0 5 3 

Besondere Nutzungen des Standortes 0 5 0 

Allgemeine forstwirtschaftliche Bedeutung 0 5 0 

Gesamtwert Nutzfunktion 0 20 3 

Summen 10 100 43 

 

Kompensation 

Die Berliner Forsten können derzeit im Bereich von Schönerlinde im Norden Berlins eine 
Aufforstungsfläche von 5,6 ha zur Verfügung stellen. Sollte keine weiteren Flächen innerhalb 
Berlins zur Verfügung stehen, muss ein monetärer Ausgleich durch den Vorhabenträger in 
Form einer Waldabgabe erfolgen.  
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IV. Artenschutzrechtliche Folgenabschätzung 

In diesem Kapitel wird das Kompensationserfordernis für die nach der FFH- bzw. 

Vogelschutzrichtlinie besonders und streng geschützten Arten ermittelt. Im Rahmen des FNP ist 

zu klären, ob der Umsetzung der mit der geplanten FNP-Änderung verfolgten Planung 

unüberwindbare artenschutzrechtliche Hindernisse im Wege stehen. Zu diesem Zweck werden 

im Folgenden jene Arten genauer untersucht, die gemäß § 44 Abs. 1 und Abs. 5 BNatSchG 

einer artenschutzrechtlichen Prüfung unterzogen werden müssen. Auf nachfolgender 

Planungsebene gilt es darüber hinaus auch die nicht nach § 44 BNatSchG geschützten, aber 

dennoch wertvollen Bestandteile von Flora und Fauna zu erhalten. Hierbei handelt es sich 

insbesondere um die Arten der Berliner Roten Liste sowie des Berliner Florenschutzes. 

Die Verbotsnormen des nationalen wie europäischen Artenschutzrechts sind unmittelbar erst 

bei der Entscheidung über die Zulassung von Vorhaben wirksam. Jedoch muss schon auf der 

Ebene des Flächennutzungsplans sichergestellt sein, dass dessen Umsetzung möglich ist und 

artenschutzrechtliche Verbotsvorschriften dem nicht im Wege stehen. Falls sich herausstellt, 

dass der durch die Änderung des Flächennutzungsplans geänderte Planungsrahmen nicht 

umgesetzt werden kann, ohne dass gegen unüberwindbare artenschutzrechtliche 

Anforderungen verstoßen wird, wäre die Planung nicht durchführbar.  

Der Ausgleich kann über CEF-Maßnahmen (den sogenannten „vorgezogenen 

Ausgleichsmaßnahmen“) erfolgen. Dabei ist zu beachten, dass die ökologische 

Funktionsfähigkeit der jeweiligen Maßnahme zum Zeitpunkt der Flächeninanspruchnahme 

durch das Bauvorhaben bereits in vollem Umfang wirksam sein muss (CEF = continuous 

ecological functionality). Dies bedeutet am Beispiel der streng geschützten Amphibienarten, 

dass vor der Baufeldfreimachung bereits ausreichend Gewässer außerhalb der Bauflächen 

angelegt und von den relevanten Arten als Laichgewässer auch angenommen worden sein 

müssen. Erst wenn diese kontinuierliche Verfügbarkeit der ökologischen Funktion der jeweiligen 

Habitate gewährleistet werden kann, ist ein Eingriff möglich, die alleinige Bereitstellung der 

Habitatstrukturen reicht demzufolge nicht aus. 

Neben den in zeitlichem und räumlichem Zusammenhang umzusetzenden CEF-Maßnahmen 

sind auch die Möglichkeiten einer artenschutzrechtlichen Ausnahme oder Befreiung unter den 

hierfür vorgesehenen Voraussetzungen in den Blick zu nehmen. Des weiteren kommen 

Maßnahmen, die zur Erhaltung der Populationen der betroffenen Arten ergriffen werden (FCS-

Maßnahmen, favourable conservation status; vgl. § 45 Abs. 7 BNatSchG), in Betracht. Zudem 

ist zu berücksichtigen, dass der Flächennutzungsplan lediglich einen groben Rahmen setzt, so 

dass in der Regel erhebliche Spielräume für eine artenschutzrechtskonforme Umsetzung 

verbleiben.  

Die folgenden Erläuterungen basieren auf den Ergebnissen der im Auftrag des Investors 

(Groth-Gruppe) von MEERMEIER (2014) erstellten Untersuchungen zu den besonders und streng 

geschützten Arten auf dem Gebiet des ehemaligen Truppenübungsplatzes in Lichterfelde-Süd. 

Die Untersuchung umfasst Aussagen zu Avifauna, Amphibien, Reptilien und Fledermäusen. 

 

IV.1 Reptilien 

Gemäß den Untersuchungsergebnissen von MEERMEIER (2014) kommen im Bereich der 

Flächennutzungsplanänderung die beiden Reptilienarten Ringelnatter und Zauneidechse vor. 

Für die artenschutzrechtliche Untersuchung zur Abschätzung der Eingriffsfolgen ist nur die 

Zauneidechse als Art des Anhangs IV der europäischen Artenschutzrichtlinie relevant. Sie 

wurde an allen geeigneten Standorten im Gebiet angetroffen, weshalb das untersuchte Gebiet 

als flächendeckend besiedelt charakterisiert wird. Nach Darstellung von Meermeier ist im 

Bereich der potentiellen Bauflächen mit einem Bestand von ca. 1.000 bis 2.000 Individuen 

verschiedener Altersstadien auszugehen, die Fläche gilt somit als vollständig besiedelt, die 

einzige Ausnahme stellen die aktuell genutzten Gewerbeflächen im Norden dar. 
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Um die Umsetzung der geplanten Bauabschnitte zu ermöglichen, ist jedes in Anspruch 

genommene Revier der Zauneidechsenpopulation durch populationserhaltende Maßnahmen zu 

kompensieren, vermeidbare Eingriffe sollen wo möglich vermieden werden. Zur Abschätzung 

des Kompensationsbedarfs im Zuge des Bauvorhabens ist es folglich nötig, eine gleichgroße 

Fläche in mindestens gleicher Qualität hinsichtlich der Eignung als Zauneidechsenhabitat 

herzustellen. Gemäß MEERMEIER (2014) lassen sich im Bereich des potentiellen Baugebietes 

Teilflächen mit unterschiedlicher Bedeutung für die Zauneidechse feststellen (Abbildung 10).  

  

Abbildung 10: Bedeutung der Habitate für Zauneidechsen innerhalb der potentiellen 
Bauflächen (Darstellung von Fugmann Janotta auf Grundlage der Biotopkartierung von  

CHRISTOPH & KÖSTLER 2013 und den Kartierungsergebnissen von MEERMEIER 2014) 

 

Zur Berechnung des Ausgleicherfordernisses werden Flächen mit sehr hoher Bedeutung zu 

100 % angerechnet, Flächen mit hoher Bedeutung zu 75 % und jene mit mittlerer Bedeutung zu 

50 %. Die aktuell vorwiegend zu Gewerbezwecken genutzten Teilflächen ohne Bedeutung für 

die Zauneidechse fließen nicht in die Berechnung mit ein (Tabelle 4).   

 

Tabelle 4: Ausgleicherfordernis für die Zauneidechse 

Bedeutung für Zauneidechse Flächengröße (ha) Faktor Ausgleichserfordernis (ha) 

Sehr hohe Bedeutung (rot) 9,9 1,0 9,9 

Hohe Bedeutung (gelb) 8,2 0,75 6,15 

Mittlere Bedeutung (blau) 8,1 0,5 4,05 

Ausgleichserfordernis gesamt 20,1 
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IV.2 Amphibien 

Durch das Bauvorhaben wird einerseits das Winterquartier des Moorfrosches im Südwestteil 

durch Bebauung überprägt. Andererseits liegen das Überwinterungsquartier sowie die 

wesentlichen Laichhabitate der Wechselkröte in dem schmalen, zentralen Grünkorridor 

zwischen den beiden Hauptbauflächen und werden durch Randeffekte und/oder durch 

Freiflächennutzungen gefährdet. Die Verluste und Gefährdungen können insbesondere durch 

vorgezogene Maßnahmen und angepasste Planungen kompensiert werden. Die detaillierte 

Ermittlung der notwendigen Maßnahmen erfolgt auf der nachfolgenden Planungsebene. 

 

IV.3 Fledermäuse 

Im Bereich der Flächennutzungsplanänderung konnten Jagdaktivitäten der drei 

Fledermausarten Breitflügelfledermaus, Zwergfledermaus und Großer Abendsegler 

nachgewiesen werden (MEERMEIER 2014).  

Der Verlust von Jagdhabitaten führt zur erheblichen Beeinträchtigung des 

Reproduktionserfolges der betrachteten Fledermausarten. Da alle drei Arten ähnliche 

Lebensraumansprüche aufweisen und beispielsweise künstliche Lichtquellen zur Jagd nutzen, 

kann der Verlust an Jagdhabitaten teilweise im Gebiet beispielsweise durch extensive 

Dachbegrünung mit arten-  und blütenreichem Pflanzenbestand ausgleichen werden. Die 

verbleibenden Jagdhabitatverluste können beispielsweise durch die flächengleiche 

Umwandlung von Acker in artenreiches Grünland im räumlichen Zusammenhang kompensiert 

werden.  

 

Abbildung 11: Bedeutung der Habitate für Fledermäuse innerhalb der potentiellen Bauflächen 
(Darstellung von Fugmann Janotta auf Grundlage der Biotopkartierung von CHRISTOPH & KÖSTLER 2013 

und den Kartierungsergebnissen von MEERMEIER 2014) 
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Darüber hinaus gehen durch die geplante Bebauung im nördlichen Teilbereich Spalten- bzw. 

Sommerquartiere im Bereich der bestehenden Bebauung verloren. Da die drei relevanten 

Fledermausarten ähnliche Habitatansprüche aufweisen, kann die Bestimmung des 

Kompensationsbedarfs in diesem Fall über die Habitatstrukturen gemäß MEERMEIER (2014) 

erfolgen. Durch das geplante Bauvorhaben gehen Fledermaushabitate mit unterschiedlicher 

Bedeutung für die Lokalpopulationen verloren (Abbildung 11).  

Zur Berechnung des Ausgleicherfordernisses werden Flächen mit großer Bedeutung zu 100 % 

angerechnet und jene mit mittlerer Bedeutung zu 50 %, Flächen mit geringer Bedeutung 

werden nicht beachtet (Tabelle 5). 

 

Tabelle 5: Ausgleicherfordernis für Fledermäuse 

Bedeutung für Fledermäuse Flächengröße (ha) Faktor Ausgleichserfordernis (ha) 

Große Bedeutung (rot) 14,7 1,0 14,7 

Mittlere Bedeutung (gelb) 10,7 0,5 5,35 

Ausgleichserfordernis gesamt 20,05 

 

Insgesamt geht eine Jagdrevierfläche von 20,05 ha für die Fledermäuse verloren, die 1:1 als 

Ausgleichserfordernis zu erwarten ist. Die Kompensation der Habitatverluste kann bei gleichen 

Habitatanforderungen mit der Kompensation des Ausgleichserfordernisses für Vögel verrechnet 

werden. Mögliche Vermeidungsmaßnahmen sind die Verbreiterung der Grünen Finger auf 

mindestens 40 m und die Erweiterung der Grünen Mitte – Lichterfelder Weidelandschaft bis 

zum Reiterhof (nach MEERMEIER 2014).  
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IV.4 Vögel 

Im Zuge der faunistischen Untersuchungen für den ehemaligen Truppenübungsplatz in 

Lichterfelde-Süd wurden auch die Brutvögel im Gebiet kartiert. Von den insgesamt 44 erfassten 

Vogelarten sind sechs streng geschützt (gemäß Bundesartenschutzverordnung, 

Bundesnaturschutzgesetz oder Anhang 1 der EU-Vogelschutzrichtlinie) und weitere sieben in 

den Roten Listen Deutschlands, Berlins und/ oder Brandenburg geführt. 

Für die Eingriffsfolgenabschätzung sind jene Arten relevant, die unter strengem Schutz stehen 

oder in einer Roten Liste geführt werden und innerhalb oder in unmittelbarer Umgebung des 

geplanten Baugebietes nisten. Betroffen sind gemäß der aktuellen Version der Berliner Roten 

Liste (WITT & STEIOF 2013) die Arten Neuntöter, Braunkehlchen, Baumpieper, Bachstelze und 

Rauchschwalbe, die Arten Haussperling, Feldsperling und Feldschwirl sind seit 2013 nicht mehr 

in der Liste aufgeführt.  

 

Abbildung 12: Relevante Brutvogelarten (Darstellung nach Fugmann Janotta 2015 auf 
Grundlage der Biotopkartierung von CHRISTOPH & KÖSTLER 2013, der aktuellen Berliner Roten 

Liste von WITT & STEIOF 2013 sowie den Kartierungsergebnissen von MEERMEIER 2014) 

 

Je nach Beschaffenheit der örtlichen Biotopstrukturen variiert der Raumbedarf einzelner Arten 
stark. Aus diesem Grund wird im Folgenden eine Spanne aus dem Minimal- und dem 
Maximalwert der jeweiligen Reviergrößen angegeben, die Angaben stammen aus der für die 
Avifauna einschlägigen Literatur (FLADE 1994, siehe Tabelle 1). 
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Tabelle 6: Ausgleichserfordernis anhand der theoretischen Reviergrößen der Vögel                  

(* nach FLADE 1994) 

Betroffene 

Vogelart 

Anzahl 

betroffener

Brutpaare 

Theoret. 

Raumbedarf 

je Brutpaar* 

Zur Brutzeit benötigte 

Habitatstrukturen 

Ausgleichs-

erfordernis* 

Neuntöter 6 0,1 - > 3 Halboffenlandschaft mit 

Dornbüschen & lückigem, 

extensivem Grünland 

0,6 - 18 ha 

Braunkehlchen 1 0,5 - > 3 Halboffenlandschaft mit 

Dornbüschen & lückigem, 

extensivem Grünland 

0,5 - 3 

Bachstelze 2 1 - 10 ha Offen- bzw. Halboffenland 

mit vegetationsfreien bzw. 

kurzrasigen Stellen 

2 - 20 ha 

Baumpieper 5 0,3 – 2,5 ha Grünland mit dichter 

Krautschicht, hoher 

Strauch- & Baumbestand 

1,5 – 12,5 ha 

Rauchschwalbe 2 Nester in Kol. 

Akt.rad. < 1 

km 

Nistplatz im Inneren 

zugänglicher Gebäude, 

Nahrungssuche über 

Viehweiden, Grünland usw. 

Im Baugebiet 

möglich 

 

Die in Tabelle 6 aufgeführten theoretischen Reviergrößen einer Art weisen eine große 

Spannbreite auf, da nicht jeder Lebensraum die gleiche Eignung für die betrachtete Art 

aufweist. Im Regelfall und ohne weitere detaillierte Untersuchungen ist deshalb vom Höchstwert 

für den Raumbedarf nach FLADE (1994) auszugehen. Auch ist anhand dieser Darstellung noch 

nicht erkennbar, ob und in wieweit die auszugleichenden Reviere durch entsprechende 

Maßnahmen in den Bereich der Grünen Mitte – Lichterfelder Weidelandschaft verlagert werden 

können, da die verbleibende Freifläche möglicherweise schon von dieser Art besiedelt ist und 

die Ansiedelung weiterer Brutpaare nicht möglich ist (intraspezifische Konkurrenz). Im 

Folgenden werden deshalb gebietsspezifische Informationen zu den betroffenen Vogelarten mit 

jenen aus der Fachliteratur zusammengeführt, um im ersten Schritt die Aufwertungspotentiale 

vor Ort abschätzen und anschließend das externe Ausgleichserfordernis berechnen zu können. 

Zur Konkretisierung des Wertes für den Raumbedarf werden anhand aller im Jahr 2014 auf der 

Gesamtfläche erfassten Brutpaare und der Summe der für die jeweilige Art geeigneten Habitate 

gebietsspezifische Reviergrößen als Orientierungswerte ermittelt (siehe Tabelle 7). Dazu wird 

die Gesamtfläche aller gemäß der Biotoptypenkartierung für die jeweilige Art geeigneten 

Biotope durch die Anzahl der in Lichterfelde-Süd kartierten Brutpaare dividiert. Der daraus 

resultierende Wert wird schließlich zum Abgleich dem jeweiligen theoretischen Höchstwert der 

Reviergrößen nach FLADE (1994) gegenübergestellt und für die Konkretisierung des 

Ausgleichserfordernisses herangezogen. Liegt er im Bereich der theoretischen Reviergrößen, 

kann er als ortsspezifischer Näherungswert für die Reviergröße im Untersuchungsgebiet 

dienen. Bei deutlicher Überschreitung ist dies ein Anzeichen dafür, dass noch nicht alle 

geeigneten Reviere im Gebiet von der betrachteten Art besetzt wurden und der  Ausgleich bis 

zur Erreichung des theoretischen Raumbedarfes voraussichtlich im Gebiet erfolgen kann. Eine 

Unterschreitung weist darauf hin, dass im Gebiet für die betrachtete Art sehr gute 

Lebensraumbedingungen vorherrschen und darüber hinaus keine weiteren Reviere zur 

Verfügung stehen.  

Die Berechnung der gebietsspezifischen Reviergrößen zeigt, dass der Ausgleich für die beiden 
Arten Braunkehlchen und Bachstelze voraussichtlich im Gebiet der Grünen Mitte – Lichterfelder 
Weidelandschaft erfolgen können, da noch nicht alle geeigneten Habitatstrukturen von diesen 
Arten besiedelt wurden. Für den Neuntöter liegt die gebietsspezifische Reviergröße im Bereich 
des theoretischen Raumbedarfs. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass alle geeigneten Reviere 
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im Gebiet bereits besetzt sind und der Ausgleich der sechs betroffenen Brutpaare an einem 
anderen Ort erfolgen muss. Einen Sonderfall stellt der Baumpieper dar, dessen 
gebietsspezifische Reviergröße (3,1 ha) nur knapp über der theoretischen Reviergröße (bis 2,5 
ha) liegt. Demzufolge sind im Bereich der Grünen Mitte – Lichterfelder Weidelandschaft 
geeignete Lebensräume für ein weiteres Brutpaar vorhanden, für den Ausgleich der restlichen 
vier Brutpaare müssen ebenfalls externe Flächen aufgewertet werden. 

 

Tabelle 7: Berechnung der gebietsspezifischen Reviergrößen anhand geeigneter 
Biotopstrukturen zur Abschätzung des externen Ausgleichserfordernis 

 

Fazit  

Bei der Berechnung des gesamten externen Ausgleichserfordernisses ist abschließend zu 

berücksichtigen, dass einige Vogelarten sehr ähnliche Lebensraumansprüche aufweisen. In 

diesem Fall kommen Ausgleichsmaßnahmen für die eine Art auch einer oder mehreren anderen 

Arten zu Gute, der gesamte Raumbedarf wird folglich anhand jener Art mit dem größten 

Ausgleichserfordernis bestimmt. Im Bereich der geplanten Baufläche in Lichterfelde-Süd 

können aus diesem Grund drei Gruppen oder Gilden gebildet werden. 

Die erste Gilde bilden Neuntöter, Braunkehlchen und Bachstelze, die allesamt auf halboffenes 

Grünland mit wenigen (dornigen) Gehölzen und einer eher lückigen und extensiv 

bewirtschafteten Gras- bzw. Krautschicht angewiesen sind. Das Ausgleichserfordernis wird in 

dieser Gilde vom Neuntöter bestimmt, da der Ausgleich für Braunkehlchen und Bachstelze wie 

oben beschreiben voraussichtlich im Gebiet erfolgen kann. Die Gilde weist somit einen 

auszugleichenden Raumbedarf von 17,4 ha auf (6 Brutpaare Neuntöter). 

Die zweite Gilde wird nur vom Baumpieper gebildet. Die Arten ist auf eine halboffene 

Landschaft mit z.T. hohen Gehölzen und einer dichten Krautschicht angewiesen. Das 

Ausgleichserfordernis für den Baumpieper liegt bei 12,4 ha (4 Brutpaare). 

Die dritte und letzte Gruppe bilden die auf anthropogene Siedlungsstrukturen angewiesenen 

Arten Rauchschwalbe und Haussperling. Bei entsprechender Berücksichtigung im Zuge der 

Gestaltung der Bebauungspläne ist bei diesen beiden Arten von einer möglichen Kompensation 

der Beeinträchtigung innerhalb des Baugebietes auszugehen. 

 

 

Art Gesamtzahl 
Brutpaare in 
Lichterfelde 

Geeignete 
Habitat-

strukturen  

Anzahl 
betroffener 
Brutpaare 

Gebiets-
spezifische 
Reviergröße 

Schlussfolgerung 

Neuntöter 17 49 ha 6 2,9 ha Alle geeigneten 
Reviere sind 
besetzt 

Braun-
kehlchen 

2 38 ha 1 19 ha Ausgleich kann 
voraussichtlich im 
Gebiet erfolgen 

Bachstelze 2 38 ha 2 19 ha Ausgleich kann 
voraussichtlich im 
Gebiet erfolgen 

Baum-
pieper 

11 34 ha 5 3,1 ha Geringes 
Aufwertungs-
potential vor Ort 
vorhanden; 
externer Ausgleich 
ist notwendig 



 - 28 - 

  

IV.5 Falter 

Das Vorkommen des europarechtlich geschützten Großen Feuerfalters im Untersuchungsgebiet 

konnte durch Sichtung adulter Tiere mehrfach bestätigt werden. Die genauen 

Reproduktionsorte dieser Art sind nicht bekannt. Die obligate Bindung des Großen Feuerfalters 

an ihre Raupenfutterpflanzen (Rumex spec.) lässt allerdings ein ausreichendes 

Aufwertungspotential innerhalb der Grünen Mitte – Lichterfelder Weidelandschaft zur Erhaltung 

der Population im Bereich der Freiflächen erkennen. 
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V. Zusammenfassung 

Das geplante Bauvorhaben zieht ein hohes Ausgleicherfordernis für die einzelnen Tierarten, die 
Umweltschutzgüter sowie den Wald nach sich. Die Kompensation des Eingriffes in die 
verschiedenen Schutzgüter kann – je nach Beschaffenheit der Ausgleichsfläche – auch 
funktional überlagert auf der gleichen Fläche stattfinden. Beispielsweise kann auf einer aktuell 
versiegelten Fläche zuerst die Entsiegelung vorgenommen werden und im Anschluss daran 
auch die Herstellung der Lebensräume und Brutstätten verschiedener Tierarten mit ähnlichen 
Habitatanforderungen erfolgen. Durch die Schaffung der neuen Vegetationsstrukturen könnten 
auch der Biotopverlust und in Teilen ggf. auch durch Aufforstung der Waldverlust ausgeglichen 
werden. Umgekehrt kann die Neuschaffung von Wald anderenorts auch zur Kompensation des 
Biotopverlustes herangezogen werden.  

Entscheidend für die artenschutzrechtliche Kompensation ist zum einen die funktionale und 
zeitliche Realisierbarkeit der CEF-Maßnahmen für streng geschützte Arten und zum anderen 
die Vermeidung des Eingriffes in bestehende Lebensräume geschützter Arten. Eine 
Bestätigung der Eignung von Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen sowie ggf. des nicht 
vorliegenden Bedarfes an derartigen Maßnahmen durch die zuständige Behörde ist für die 
Rechtssicherheit des Vorhabens erforderlich. Maßnahmen, mit deren Hilfe das Eintreten der 
Verbotstatbestände wirksam ausgeschlossen werden kann, müssen in geeigneter Weise 
gesichert sowie deren Sicherung und Erfolg der Maßnahme gegenüber der zuständigen 
Behörde aktenkundig nachgewiesen werden (Tabelle 8).  

Das Vorhaben kann nur dann umgesetzt werden, wenn ausreichend Flächen für die Umsetzung 
der Kompensation zur Verfügung stehen. Der Nachweis dieser Ausgleichsflächen erfolgt auf 
der nachfolgenden Planungsebene des Bebauungsplanes, die Auswahl folgt einer räumlichen 
Abstufung unter Berücksichtigung des EAB (Ersatzflächenpool für Arten und Biotope in Berlin). 
Demnach werden im Anschluss an die naturschutzfachliche Aufwertung der direkt 
angrenzenden Grünflächen zuerst die Flächenpotentiale des Bezirkes Steglitz-Zehlendorf (z.B. 
Platz des 4. Juli, Glienicker Park, Stadtteilpark Steglitz, Strandbad Wannsee, Albrechts 
Teeofen, Argentinische Allee, die Friedhöfe Lichterfelde, Zehlendorf und Steglitz sowie das 
Wasserwerk Beelitzhof) soweit möglich in Anspruch genommen. Sollte danach weiterer 
Flächenbedarf bestehen, rückt die gesamtstädtische Flächenkulisse des EAB in den 
Vordergrund. In Bezug auf das zugrunde liegende Verfahren sind hier beispielsweise die 
Marienfelder Feldmark (TS 05) und die Königsheide (TK 08) zu nennen. Unabhängig davon ist 
auch die Inanspruchnahme von an das Stadtgebiet angrenzende Flächen einzubeziehen, die 
sich z.B. im Besitz der Berliner Stadtgüter befinden. Ein besonderes Potential wird hierbei 
aufgrund des starken räumlichen und funktionalen Zusammenhangs den südöstlich von 
Lichterfelde gelegenen Landwirtschaftsflächen beigemessen. Voraussetzung für deren 
Inanspruchnahme ist das Einverständnis der Flächenverwaltung der Stadtgüter. 

Sollte nach der Prüfung der räumlich abgestuften Aufwertungspotentiale nicht ausreichend 
geeignete Flächen im direkten Umfeld des geplanten Eingriffs zur Verfügung stehen, kann für 
den Eingriff gemäß § 45 Abs. 7 Satz 1 auch eine Ausnahmegenehmigung erteilt werden, soweit 
die jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen vor Ort vorliegen.  

Die artenschutzrechtliche Ausnahmeentscheidung obliegt der oberen Naturschutzbehörde. Im 
Rahmen der Beantragung einer solchen Ausnahme sind die betroffenen Arten sowie die 
Verbote zu benennen, für deren prognostizierte Übertretung die Ausnahmezulassung 
angestrebt wird. Darüber hinaus sind die rechtlichen Voraussetzungen für die Zulassung gemäß 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG darzulegen. Dies sind 

 die zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solche 
sozialer oder wirtschaftlicher Art, die für die Realisierung der Planung sprechen, sofern für 
das Vorhaben nicht in § 45 Abs. 7 Nrn. 1 bis 4 Bundesnaturschutzgesetz aufgeführte 
Gründe – wie Schadensabwehr, Forschung und Lehre, menschliche Gesundheit und 
Sicherheit oder Naturschutz – den Ausschlag geben, 

 

 der Nachweis einer rechtssicheren Prüfung zumutbarer Alternativen sowie 
 

 die Maßnahmen, die zur Erhaltung der Populationen der betroffenen Arten ergriffen 
werden (FCS-Maßnahmen, favourable conservation status; vgl. § 45 Abs. 7 BNatSchG). 
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Tabelle 8: Zusammenfassung der Ausgleichserfordernisse für die Umweltschutzgüter, die
 besonders bzw. streng geschützten Tierarten und den Wald 

Schutzgut Habitatstrukturen Ausgleichserfordernis 

Boden Entsiegelter, unverdichteter Boden 

mit natürlichen Bodenfunktionen 

8,8 ha (16,6 ha) 

Wald Zusammenhängende Waldflächen 

mit einheimischen Baumarten 

> 2.000 m² 

31 ha 

Biotope Gewässer 0,03 ha 

Anthropogene Rohbodenstandorte 
und Ruderalfluren 

7,4 ha 

Gras- und Staudenfluren 6,6 ha 

Laubgebüsche, Feldgehölze, 
Alleen, Baumreihen, Baumgruppen 

3,2 ha 

Wald  7,5 ha 

Biotope der Grün- und Freiflächen 0,23 ha 

 Summe (ohne Wald) 17,46 ha 

Reptilien 

Zauneidechse Extensivgrünland mit lückiger 

Vegetation 

20,1 ha 

Fledermäuse 

Breitflügelfledermaus, 

Großer Abendsegler, 

Zwergfledermaus 

Blüten- und Insektenreiches, 

halboffenes Weidegrünland mit 

sehr guter Eignung als 

Fledermausjagdhabitat 

20,05 ha 

Vögel 

Neuntöter/ 

Braunkehlchen/ 

Bachstelze 

Halboffenlandschaft mit 

Dornbüschen & lückigem, 

extensivem Grünland 

17,4 ha 

Baumpieper halboffene Landschaft mit z.T. 

hohen Gehölzen und dichter Kraut-/ 

Grasschicht 

12,4 ha 

Die Kompensation des Eingriffes in die verschiedenen Schutzgüter kann – je nach 
Beschaffenheit der Ausgleichsfläche – auch funktional überlagert auf der gleichen Fläche 
stattfinden. Beispielsweise kann auf einer aktuell versiegelten Fläche zuerst die Entsiegelung 
vorgenommen werden und im Anschluss daran auch die Herstellung der Lebensräume und 
Brutstätten verschiedener Tierarten mit ähnlichen Habitatanforderungen erfolgen. Durch die 
Schaffung der neuen Vegetationsstrukturen könnten auch der Biotopverlust und in Teilen ggf. 
auch durch Aufforstung der Waldverlust ausgeglichen werden. Umgekehrt kann die 
Neuschaffung von Wald anderenorts auch zur Kompensation des Biotopverlustes 
herangezogen werden.  

Entscheidend für die artenschutzrechtliche Kompensation ist zum einen die funktionale und 
zeitliche Realisierbarkeit der CEF-Maßnahmen für streng geschützte Arten und zum anderen 
die Vermeidung des Eingriffes in bestehende Lebensräume geschützter Arten. Eine 
Bestätigung der Eignung von Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen sowie ggf. des nicht 
vorliegenden Bedarfes an derartigen Maßnahmen durch die zuständige Behörde ist für die 
Rechtssicherheit des Vorhabens erforderlich. Maßnahmen, mit deren Hilfe das Eintreten der 
Verbotstatbestände wirksam ausgeschlossen werden kann, müssen in geeigneter Weise 
gesichert sowie deren Sicherung und Erfolg der Maßnahme gegenüber der zuständigen 
Behörde aktenkundig nachgewiesen werden.   
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